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Bewilligungsbescheid

Nr.: 

für Finanzhilfe nach Verwaltungsvereinbarung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (VV-MV)

zur Durchführung des

Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen 

der Kommunen und Länder(ZuInvG )
Reg.-Nr.: 000/ 2009 ; Ihr Antrag vom ……2009
1. Bewilligung

Ich bewillige Ihnen eine Finanzhilfe zur Durchführung folgender Maßnahme

(Wortlaut):

Maßnahmebezeichnung
in Höhe von 0,00 EUR

(EUR in Worten:)

auf der Grundlage:

Verwaltungsvereinbarung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (VV-MV) zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder(ZuInvG)

Hinweise und Empfehlungen für die Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder

der Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2000 (GVOBl. M-V 2000, S.159), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 535), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 612) und der dazu erlassenen Neufassung der Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) vom 22. September 2005 (Amtsbl.M-V 2005, S. 1121), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 13. November 2008 (Amtsbl.M-V 2008, S. 1046)

der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27. November 1991 (GVOBl. M-V 1991, S. 454), zuletzt geändert durch Artikel 2, § 2, des Gesetzes vom 14. März 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 91) bzw. der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25.Februar 2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 34)
der §§ 48, 49, 49a Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes M-V (VwVfG M-V) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Durchführung und Finanzierung

2.1. Zuwendungszweck

Die Zuwendung dient zur Durchführung der o.g. Maßnahme. (ggf. näher erläutern)
Diese Zuweisung darf nur für den genannten Verwendungszweck eingesetzt werden. Jede Änderung bedarf meiner schriftlichen Zustimmung.

Die Zweckbindung wird auf ..... Jahre (Auswahl: Hochbauten = 25 Jahre, sonst 15 Jahre, Ausstattungsgegenstände = 10 Jahre) festgesetzt. Die Zweckbindung beginnt mit Ablauf des Bewilligungszeitraumes. Vor Ablauf dieser Frist darf ohne Zustimmung der Bewilligungsbehörde über die geförderte Maßnahme nicht entgegen dem Zuwendungszweck verfügt werden.

2.2. Finanzierungsplan

Der Bewilligung liegt folgender Finanzierungsplan zugrunde. Wesentliche Veränderungen bedürfen meiner Zustimmung.

Finanzierungsplan 

	
	 

	a) Gesamtkosten:
	0,00  EUR
	

	b) Zuwendungsfähige Kosten:
	  EUR
	

	
	 

	
	EUR
	2010
EUR
	Summe 
EUR

	c) Finanzierungsanteil Dritter 
    (EU, Landesministerien, Private)
	 0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	
	

	
	 
	
	

	d) Einnahmen aus Beiträgen:
	 
	
	

	
	 
	
	

	e) ***  Finanzhilfe gem. VV M-V  ***
	 
	
	0,00

	
	 
	
	

	f) Verbleibende Eigenleistungen
	 
	
	0,00

	
	 
	
	

	Gesamtkosten (Summe c bis f)
	 0,00
	
	0,00

	
	 

	g) Art der Zuwendung 

	  - Anteils,- Fehlbedarfs- oder Festbetragsfinanzierung zu b)    0,00  EUR

	


Dieser Finanzierungsplan wird für verbindlich erklärt. Falls sich der Kostenvoranschlag, der geplante Umfang der Maßnahme oder der Finanzierungsplan aus zwingenden Gründen wesentlich ändern sollte, ist mir unverzüglich zu berichten.

Es wird um schriftliche Bestätigung gebeten, ob eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes vorliegt oder nicht. Für den Fall, dass die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug besteht, werden nur die Nettorechnungsbeträge (Preise ohne Mehrwertsteuer) als zuwendungsfähig anerkannt.

2.3. Bewilligungszeitraum

Die Bewilligung gilt bis zum           .

Unter Bewilligungszeitraum ist der Zeitraum zu verstehen, in dem die zu fördernde Maßnahme insgesamt (finanziell und materiell) abgeschlossen sein muss. Dieser Zeitraum ist nur eingehalten, wenn die Durchführung der Maßnahme innerhalb des Bewilligungszeitraumes abgeschlossen wird, alle Ihnen aufgrund der tatsächlichen Ausgaben zustehenden Fördermittel angefordert und alle angefallenen Rechnungen bezahlt werden.

Der Bewilligungszeitraum kann vor Ablauf auf Antrag bei der Bewilligungsbehörde nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Bestimmungen längstens bis 2011 (Abschluss der Fördermaßnahme gemäß § 3 VV M-V)verlängert werden. Die Gründe sind im Antrag darzulegen.

2.4. Nebenbestimmungen zur Auszahlung der Finanzhilfe
Ich bitte mir schriftlich zu bestätigen, dass Sie mit dem Inhalt des Bewilligungsbescheides einverstanden sind. Auszahlungen erfolgen erst nach vorliegender Bestätigung (Anlage 1).
Zuweisungen können ausgezahlt werden, sobald der Zuwendungsempfänger sie zur Begleichung der erforderlichen Zahlungen benötigt.
Ich behalte mir vor, 5 v. H. erst bei Vorlage des Verwendungsnachweises auszuzahlen.

2.5. Weitere Nebenbestimmungen im Sinne des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes

Diese Bewilligung erfolgt unter folgenden Auflagen:


Die Fördermaßnahme ist entsprechend Ziffer II.4 des Runderlasses vom 13. März 2009 zu veranschlagen. Die Finanzierung des Vorhabens und seiner Folgekosten muss gesichert sein.

Die als Anlage 2 bis 6 beigefügten 

· Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (VV-K), 

· Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K),

· Baufachliche Ergänzungsbestimmungen (ZBau),

· Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau) sowie

· VV M-V

werden zum Bestandteil dieses Zuwendungsbescheides erklärt.

Die unter 2.2. und 2.3. genannten Ausführungen zum Finanzierungsplan und zum Bewilligungszeitraum sind einzuhalten.
Die Fördermaßnahme sowie der verbleibende Eigenanteil müssen erkennbar und vollständig im Vermögenshaushalt .......... veranschlagt werden und ihre Finanzierung, einschließlich der Folgekosten des Vorhabens, gesichert sein.

Der Vergabe von Aufträgen hat gem. § 29 GemHVO bzw. § 21 GemHVO-Doppik eine öffentliche Ausschreibung lt. VOB/VOL vorauszugehen. Im Übrigen gilt die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus vom 30. Januar 2009 (AmtsBl. M-V S. 100).
Soweit eine Ausschreibung mit Leistungsprogramm gem. § 9 Nr. 10-12 VOB/A oder eine Vergabe an einen Generalunternehmer erfolgen soll, behalte ich mir eine Zustimmung ausdrücklich vor. Auf die §§ 2 und 15 des Mittelstandsförderungsgesetzes vom 8. Dezember 1993 (GVOBl. M-V S. 3) wird hingewiesen.

2.6. Nebenbestimmungen zum Verwendungsnachweis

Den Verwendungsnachweis lt. §7 der VV M-V, der von Ihnen auszufüllen ist, bitte ich, mir in einem Exemplar innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen (Abweichung von Ziffer 6.1 der ANBest-K). Sollte der Termin nicht eingehalten werden, kann der Zuwendungsbetrag gekürzt werden.
3. Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landrat ……..eingelegt werden. 

Im Auftrag 

Anlagen

Anlage 2 �zum Runderlass des Innenministeriums M-V vom  18.03.2009
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